
Fünfte Ordnung zur Änderung der 
Ordnung über die Beschäftigung von Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten 

 
 
Die Ordnung über die Beschäftigung von Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten vom 22. Mai 
2017 (KA 2017 Nr. 98), zuletzt geändert am 15. Dezember 2021 (KA 2022 Nr. 64), wird wie folgt geän-
dert: 
 

I. Änderung der Ordnung 
 
§ 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Das monatliche Entgelt für Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten zu den nachstehenden 
Berufen beträgt für: 

a. Erzieherinnen und Erzieher   ab 1. März 2024 1.802,02 Euro 
b. Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger  ab 1. März 2024 1.745,36 Euro 
c. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter  

sowie Gemeindereferentinnen und  
Gemeindereferenten    ab 1. März 2024  2.026,21 Euro.“ 

 
 
 

II. Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt mit Wirkung zum 1. März 2024 in Kraft. 
 
 
 
Trier, den 20. Februar 2024 
 
 

(LS) 
 
Dr. Stephan Ackermann 
Bischof von Trier 
 


